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Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 

Verbandsausschuss beschließend 19.06.2017  

 
 
Betreff: Erteilung eines Gutachtenauftrages 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Verbandsausschuss beauftragt die Verwaltung, die Frage der verwaltungsseitigen 
Zuständigkeit für Maßnahmen nach § 9 Abs. 2 - 4 LPlG durch das Anwaltsbüro 
Redeker│Sellner│Dahs – hier Herrn Dr. Bracher – zeitnah überprüfen zu lassen. Folgende 
Fragestellung sind der gutachterlichen Beauftragung insbesondere zugrunde zu legen: 
 

 Lässt die in § 9 Abs. 2 - 4 LPlG in Verbindung mit § 4 und § 6 LPlG beschriebene 

verwaltungsseitige Zuständigkeit eine unterschiedliche Auslegung der Zuständigkeiten 

zu. Soweit dies der Fall sein sollte, welche Zuständigkeitskompetenzen sind aus den 

vorgenannten Bestimmungen abzuleiten. 

 Soweit aus dem § 4, 6 und 9 LPlG nur eine verwaltungsseitige Zuständigkeits-

kompetenz abgeleitet werden sollte, ist diese Bestimmung kommunal-

verfassungsrechtlich und verfassungsrechtlich, vor dem Hintergrund der eindeutigen 

Zuständigkeitszuordnung an die Regionaldirektorin des Regionalverbandes Ruhr im 

Wege der Organleihe für Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 LPlG, zulässig. 

 Soweit die gutachterliche Feststellung zu dem Ergebnis kommen sollte, dass eine 

gespaltene verwaltungsseitige Zuständigkeit (§ 9 Abs. 1 LPlG RDin / § 9 Abs. 2 – 4 

LPlG Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Münster) verfassungs- und 

kommunalverfassungsrechtlich zulässig sein sollte, welche gesetzgeberischen 

Maßnahmen sind zu ergreifen, um zu einer einheitlichen verwaltungsseitigen 

Zuständigkeitsregelung zu gelangen. Wäre diese dann ggf. vorschlagende Bündelung 

der Zuständigkeit bei der Regionaldirektorin mit der dann abweichenden unter-

schiedlichen Zuständigkeitsregelungen bei den verbleibenden Bezirksregierungen 

Detmold und Köln zulässig. 

 

Sachbearbeiter Referat / Referatsleiter Bereich / Bereichsleiter 

Golinski, Carina von der Heide, Jochem Bereich 1 Regionaldirektorin 

Akt.zeichen  

  

 
 

Beratungs- 
ergebnis 

□ laut Beschlussvorschlag □ abweichender Beschluss 

□ einstimmig Ja: Nein: Enth.: 

 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
 

1.  keine 
 
 

  

2. 30.000  € 
Aufwand 2017 

a) Deckung aus: 
 
 13100  
 Kostenstelle 

 
 
542600  
Konto 
 
 

 b) Mehraufwand – über-/außerplanmäßige Deckung 
aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 
 

3. jährlich erwartete Folgekosten:       €/a 
 
 

 

4.       € 
Ertrag 20   

 
        
 Kostenstelle 
 
 

 
       
Konto 
 

5. jährlich erwartete Erträge:         €/a 
 
 

 

6. jährlich erwartete Einsparungen:         €/a 
 
 

 

7.       € 
Investitionsauszahlung 20   

a) Deckung aus: 
 
        
 Kostenstelle 

 
 
       
Konto 
 

 b) Mehrauszahlung – über-/außerplanmäßige 
Deckung aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 

 
 
 
 
 
Karola Geiß-Netthöfel 
 
 


